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.V 2ì. Lainstag den 24. Mai 1890.

Avoimemcnispreis:

Für die 5ladl Solothurn
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Beilage des

..Schweiz. j)astoralblattes*

Briefe und Gelder

Lam einem Brief an unsern Hochwürdigsten
Bischof wird Se. Heiligkeit Papst Leo XIIl. den

Hochwürdigsten Bischof Kastmr Mrrmillod'vvn Lausanne
und Genf im nächsten Cvnsistorinm zum Kardinal er-
nennen.

Am Fest Christi Himmelfahrt hat Se. Heiligkeit
den Hvchwst. Bischof in Audienz empfangen und nach

einer längern Unterredung über die kirchlichen Ver-
Hältnisse ihn freundlich ersucht, in Rom zu bleiben bis

ss zum nächsten Consistorinm, da er beschlossen habe, ihn
v in das Kardinalkolleginm aufzunehmen.

Leo Xlll, will durch diese seltene Auszeichnung
nicht bloß den hochverdienten Bischof von Lausanne
und Genf ehren, sondern auch den schweizerischen

Episkopat und die ganze Schweiz, welche dem hl. Stuhl
seit mehr als drei Jahrhunderte treue ergebene Wächter
gesendet hat.

Wir können diesen Anlaß nicht vorübergehen
lassen, dem hochverdienten Kirchenfürsten, welcher

als Prediger ans den angesehensten Kanzeln in Paris,
Lyon, Rom, Kopenhagen und in Wien durch sein

außerordentliches Rednertalent unzählige Zuhörer ans
allen Ständen für den hl. Glauben begeistert hat,
auch unsere freudigen und tiefgefühlten Glückswünsche

darzubringen.

^
Unsere Glückswünsche gelten noch viel mehr dem

standhaften Bekenner, der im Kampfe für die hl. Rechte

st der Kirche große Opfer gebracht und Verfolgung und
Z sogar Verbannung vom Schweizerboden erduldet hat.
st Die katholische Geistlichkeit und das katholische

v Volk wünscht dem neuen Kardinal Gesundheit und
segensreiches Wirken ans viele Jahre.

Ueber den kirchlichen Bolksgesang.
Referat. Vvn Hochw. Herrn Portmann, Chorherr und Professor

in Luzern.)

Von dem tit. Vorstand unseres Diöeesaneäcilienvereins
ìvurde als Thema der Besprechung bei der Mitgliederver-

*) Referat und Correferat, vorgetragen an der Mitgliederver-
minmlung des Diöcesancäcilienvereins den 5. Mai in Luzern.

sammlnng bestimmt: „Der kirchliche Volksgesang oder ein

stimmige Genieindegesang." Es erscheint die Wahl dieses

Gegenstandes als durchaus begründet, sobald man bedenkt,

wie in dieser Frage noch vielfach Unklarheit herrscht und

man dem Cäeilienverein nicht selten noch jetzt vorwirft, daß

er den „deutschen Bolksgesang" in der Kirche, denn n n

diesen handelt es sich vorzüglich, durchaus verpöne. Auch

auf deutsche» Cäcilienvereins-Versammlnngen wurde darum
das Thema schon mehreremal besprochen, zumal sich auf der
andern Seite unter den Cäcilianern auch Bedenken gegen
die Einführung des Gemeindegesanges speziell in seiner

ältern Form geltend gemacht haben. Uns Diöeesanen muß
noch als ein besonderer Grund dieser Besprechung der Wunsch

unseres geliebten frühern Oberhirten Eugenius sel. Andenkens

erscheinen, es möchte der kirchliche Volksgesang wieder mehr

gepflegt werden. Wenn ich nun, vom Hochw. Präses er-
sucht, über die augeregte Frage ein kurzes Referat halten
soll, so möchte ich der Kürze und Uebersichtlichkeit halber
dasselbe ans fünf Punkte rednziren, unter denen so ziemlich

vollständig Alles hierher Bezügliche abgehandelt werden

kann. Wir müssen nämlich vorab wissen, was versteht man
unter kirchlichem Volksgesang, dann, innert welchen Grenzen

ist derselbe liturgisch zulässig; zu seiner Würdigung ist ein

Blick ans seine historische Entwicklung nothwendig, woraus
sich dann dessen Vorzüge, Nutzen und Schaden seiner Ein-
führung und Pflege ableiten lassen.

1. Begriff des kirchlichen Volksgesanges.
Der Gesang, um den es sich hier handelt, ist wie der Name

besagt, ein solcher, der abgesungen wird vom Volke, von der

ganzen versammelten Gemeinde im kirchlichen Gottesdienst,
darum „kirchlicher Volksgesang" genannt. Wir verstehen

also darunter nicht religiöse Volkslieder außer der Kirche,
obwohl das kirchliche Lied auch nachher außer der Kirche
gesungen werden kann; dieser Bolksgesang ist dann wesent-
lich ein „einstimmiger", da eine große Menge nicht viel-
stimmig, schwierig nur zweistimmig singen kann. Er ist

ferner, nicht zwar dem Begriffe nach, aber doch faktisch, fast

nur „deutscher" Gesang. Denn es ließe sich ja denken, daß
eine deutsch sprechende Gemeinde einige wenige leicht ver-
ständliche lateinische Textworte, z. B. Responsorien gemein-

sam absingen könnte, aber wesentlich wird ein deutsches Volk
deutsch singen. Mit diesem „deutschen Kirchenlied" ist dann

aber wieder nicht zu verwechseln das „deutsche Lied", das

manche Kirchenchöre als vierstimmiges Lied pflegen; nicht



von diesem, sondern vom deutschen einstimmigen Volks- oder

Gemeindegesang ist hier die Rede, obwohl gleich hier bemerkt

werden mag, daß was von der sogleich zu betrachtenden

liturgischen Znlässigkeit des letztern auch vom erster» vier-

stimmigen deutschem Liede gilt. Eine Hauptfrage ist nämlich
immer die: ist das deutsche Lied, um das es sich also wesent-

lich handelt, im kirchlichen Gottesdienst zulässig oder nicht?
Darüber mag folgende These kurze Antwort geben,

2, Liturgische Znlässigkeit des deutschen
Kirchenliedes: das deutsche Kirchenlied ist
in den n i ch t l i t n r g i s ch e n Gottesdiensten ge-

stattet und w n n s ch b a r. Was versteht man unter

liturgischem und nichtlitnrgischem Gottesdienst, Liturgie
hieß im kirchlichen Alterthum der eigentliche offizielle „Gottes-
dienst", also das feierliche Opfer. Für dasselbe wurde von
der Kirche Text, Ceremonie und Gesang genau bestimmt

und ebenso fest geregelt, in welcher Weise auch das Volk
oder der Gesangchor dabei einzutreten hatte. Es war so

die Meßliturgie ein von der Kirche fest normirtes gegen-

seitiges Beten, Singen und Handeln von Volk, Gesangchor

und Priester, Solcher von der Kirche selbst offiziell ge-

regelter Andachten gab es dann nach und nach noch andere,

besonders solche, die in näherer Beziehung zum Opfer stehen

wie: das hl, Offieinm des Chorgebetes, besonders die Vesper,

sakramentaler Segen n, dgl. Und so versteht man unter

liturgischem Gottesdienst einen solchen, dessen Sprache, Text,

Gesang und Ceremonien die Kirche selbst genau geordnet

hat, also kurz all jene Gottesdienste, für die sich ein Formular
in den Ritualbüchern findet. — Neben diesen liturgischen

Gottesdiensten gibt es nun aber manche wie: Katechese,

Kreuzweg, Brnderschafts- und Maiandachten, Flurproees-
sivnen n, dgl., für die nicht ein offizielles Formular in den

liturgischen Büchern sich findet und diese nennt man eben

nichtliturgische. Es sind dieselben, wie ich schon an anderer

Stelle ausgeführt habe: ') „vielfach national verschieden und

der Ausdruck der nationalen Eigenart eines jeden Volkes.

So wenig nun die Kirche bei all ihrer Einheit und Katho-
lizität die Freiheit und eigenthümliche Entwicklung der Völker

aufhebt, so wenig will sie auch bei aller Einheit im Wesent-

lichen des Gottesdienstes solche freien und oft national ge-

arteten Nebenandachten (man denke an unsere Krippen- und

hl, Grabandachten) verpönt wissen, sondern sieht sie bei ihrer,
besonders im Mittelalter hervorgetretenen Freude an der

Mannigfaltigkeit gerne und schützt sie," — Und nun bei

diesen nichtlitnrgischen Nebenandachten ist das deutsche Kir-
chenlied und zwar sowohl der einstimmige Gemeindegesang

wie auch das mehrstimmige deutsche Lied eines Gesangchores

zulässig, ja sogar wünschbar, währenddem in dem liturgi-
schen Gottesdienst nur die liturgische, also lateinische Kirchen-
spräche, gebraucht werden darf. Es spricht dafür der klare

Wortlaut der Rubriken, aber auch eine neuerliche Antwort
der Ritencongregation vom 3. April 1883 auf eine Anfrage:

') et, „Kirchenmusikfrage", x, 32, Räber, Luzern.

!2

„Es empfiehlt die Congregation," heißt es da, „recht dringend,
den Mißbrauch zu beseitigen, Gesänge in der Volkssprache,

welcher Art sie auch sein mögen, bei der hl, Liturgie oder

rein liturgischen Funktionen zu singen, während im übrigen
fromme Gesänge und approbierte Lieder, welche namentlich
in Deutschland bei rein anßerlitnrgischem Gottesdienste be-

sonders vor ausgesetztem heiligstem Sakrament andächtig ge-

snngen zu werden pflegen, keineswegs verboten sind," ') Und

Jakob in s. „d, Kunst im Dienste der Kirche" sagt: „Es
war vom Anfang an der Wille und das Bestreben der Kirche,
die Gläubigen so innig als möglich zur Theilnahme an

ihrem religiösen Leben hereinzuziehen; von dieser Absicht der

Kirche aus muß das sog. Kirchenlied oder auch religiöse Lied

verstanden werden," Also nicht nur ein Zulassen, sondern

sogar ein Wünschen des deutschen Liedes seitens der Kirche
innert den rechten 'Grenzen. — Allerdings fügt dann der-

selbe Verfasser rücksichtlich des deutschen Textes bei: es

soll derselbe immerhin entweder durch ausdrückliche bischöf-

liche Approbation oder doch durch lange Tradition d, i. durch

langen unbeanstandeten Gebranch in der Kirche antoristrt
sein.2) Es ist das auch einleuchtend, denn auch dieses deutsche

Lied hat im Gottesdienst einen öffentlichen allgemeinen Cha-
raster; es untersteht deshalb auch der Aufsicht des Bischofs,
ist vor Irrthum zu bewahren und soll auch einen nicht allzu
snbjectiven Charakter irgend eines Privatgedichtes haben,

sondern für Alle passen. Am besten entsprechen dieser Vor-
schrift ausdrücklich von Bischöfen approbirte Gesangbücher
und die alten deutschen Kirchenlieder, — llnd so denn ist
der Vvlksgesang resp, das deutsche Kirchenlied in den nicht-
liturgischen Nebenandachten erlaubt, weil diese nicht von der

Kirche nach Sprache und Gesang streng geordnet sind, und
sie gerne auch das nationale Element innert den zulässigen

Grenzen sich entfalten sieht. Und es kann darum deutsch gesnn-

gen werden: das Predigtlied, am Grabe vor oder nach den

officielle» Ceremonien, bei den nichtliturgischen Prozessionen,
bei Segenandachten wenn nur das 1'nntnm or^o gesungen
worden ist, Nachmittag- und Abendandachten (außer der li-
turgischen Vesper), Bruderschaftsversammlungen, Katechese,

Hochzeiten vor oder nach dem Amt oder auch in der Still-
messe, weil hier nicht jene offizielle Wechselbeziehung zwischen

Chor und Priester besteht wie beim Hochamt. Offenbar ist
so ein großer Raum für das deutsche Lied und deßhalb hat
es sich auch im Lauf det Zeit in schönster Weise entwickelt,'

Es ist von Interesse, diese Entwicklung in ihrer historischen
Abfolge etwas zu betrachten, da dies wesentlich zu einer
richtigen Beurtheilung unserer Frage beitragen wird; denn
auch hier gilt des alteu Cicero's Wort: „Die Geschichte ist
die Lehrmeisterin des Lebens,"

(Fortsetzung folgt.)

st vk, Krutscheck, „die Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche"
x. 159,

') ek, I, à p, 348,

»
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Der Diözesail-Cäcilienverein des Bisthums Basel ans

seiner 2. Generalversammlnnfl 4.—5. Mai in Luzern.
(Fortsetzung und Schluß,)

Einen würdigen Abschluß fand die Hauptanfführnng vom

Sonnlag Abend in der damit verbundenen kurzen Andacht vor
dem A lerheiligsten. Unser Hochwürdigste Bischof setzte bei

Beginn der lanretanischen Litanei das Lnnelissimum ans

und spendete am Ende dem dicht gedrängten Volke den sakra-

mentalen Segen, den zahlreich anwesenden Cäcilianern wohl

auch noch zum glücklichen Fortgang des unternommenen guten

Werkes,

Nun ein Wort von den Choralgesängen ans unserer

2 Generalversammlung, Es ist ein offenes Geheimniß, wie

schief und unrecht oft jetzt noch der Choral der Kirche da uns

dort beurtheilt und wie ungebührlich derselbe in Folge dessen

im Gebrauche hintangesetzt wird. In Wirklichkeit sind dieß

nur die Nachwehen des in einem aufgeklärten Zeitalter auch

in kirchliche Kreise cingedrungcnen Geistes, Und doch schließt

der so mißkannte Choral wahre Goldkörner in sich, die den

Unbefangenen niemals verborgen bleiben konnten. Der prote-
stantische Heidelberger Rechtsgelehrte Thibaut nennt in seinem

1825 erschienenen goldenen Büchlein „von der Reinheit der

Tonkunst" die Melovieen des Chorals „wahrhaft himmlische,

erhabene Intonationen, welche in den schönste» Zeiten der Kirche

vom Genie geschaffen und von der Kunst gepflegt, das Gemüth

tiefer ergreifen, als vile unserer ans den Effekt berechneten

netter» Compositionen," Ein anderer protestantischer Musik-
gelehrter, Forkel, schreibt in seiner Musikgeschichte (II, S. 166):
„Die gregorianische Gesangswcise hat nun schon volle 12 Jahr-
Hunderte gedauert. Schon diese lange Dauer ist ein Merkmal,
daß sie die wahren, zu einem allgemeinen VolkSgesang crssrder-

lichen Eigenschaften in sich schließt. Was sich durch so lange

Jahrhunderte und gerade durch solche, i» welchen in der Kunst,

zu welcher er gerechnet werden muß, die mannigsaltigste» Vcr-
ändetiingen, und Verbesserungen gemacht worden sind, nnver-
ändert erhalte» kann, muß einen unzerstörbaren Werth in sich

haben," Es wird kaum möglich sein, dem kirchlichen Choral
vor den Äugen der Musik- und Knnstkenner, d. h. vom rein

musikalischen Standpunkte ans ein besseres Zeugniß auszustellen.

Für die Kirche aber ist der Choral noch mehr. „Für
die Kirche ist der Gesang nicht nur Kunst oder bloßer Schmuck,

sondern vor Allem ein mit dem Gottesdienste anf's engste

verbundenes Gebet," ^) Der ursprüngliche gesangliche Ausdruck

sür das liturgische Gebet ist der Choral. Und diesen hl,
Zweck und diese seine providentielle Mission erfüllt er in so

vollkommener Weise, daß nicht selten der seiner Natur nach

einstimmige Ehoralgesang, wenn man ihn anssührt, wie er ans-

geführt werden soll, eine ebenso große, wenn nicht größere

Wirkung ans die Andächtigen ausübt, wie die kunstreichsten

vier-, fünf- und sechsstimmigen kirchlichen Tonsätze. Ist das

y Vergl, Ä, Watcher, „Ernlnernng an die erste Generalvrrsaniin-
lung des Diocesan-Cäciliennerein-Z Basel," S, l>.

nicht auffallend? Und doch ist's die lautere Wahrheit, l^x-

pertus polest àere. Daher die Lobreden auf inn Choral
von Seite unserer kirchlichen Musiker, Witt, Haberl, Stehle
in seinen „Chorphotographien" und besonders Dr. B, Sanier

(jetzt Abt in Emaus-Prag, den Besuchern der deutschen Kalho
likenversammlnng vom 2,—6, September 1888 zu Freiburg
im Breiögau wohl bekannt durch seine hinreißende Rede über

die religiösen Orden) in seiner Schrift „Choral und Liturgie".
Daher auch die Thalsache, daß der Choral in der Kirche ein

liturgisches Gesetz ist Unser Hochwürdigste Bischof machte

sich nur zum Organ der Kirche, als er in seiner Rede auf
dem Bankett in Luzern Alle» zurief : „Studiren und singen

Sie den Choral,"
Selbstverständlich sind damit, daß dem Choral die oberste

Stelle gewahrt wird, die andern Arten von Kirchenmusiken ni rt
im Mindesten herabgewürdigt oder gar verworfen, in. Gegen-

theil, der polyphone Gesang ohne Begleitung wird von der

Kirche als fast ebenbürtig behandelt und auch die Orgel oder

Instrumentalbegleitung findet ihren Platz, wie auch der Volks-
gesang. Dr. Witt hat seiner Zeit die Regel aufgestellt, die

wohl von Alle» akzcptirt werden kann: „Es bleiben diese drei:
Volksgesang, figurirte Instrumental- und Vokalmusik, Choral.
Bon diesen aber ist der Choral das Größte,"') Nach dieser

Regel bekamen wir in Luzern 4 verschiedene Mal den Choral-
gesang zu hören und zwar gerade für jene Theile der Liturgie,
die am meisten wiederkehren, nämlich bei der Vesper (Psalmen
mit den Antiphonen, Hymnus; das Magnificat war in tnlso-

iivràte), zum sakramentalen Segen am Schluß der Haupt-
aufführung (Vunlum enZo und Dnnilà Dnmimim), beim

lìecsàm in der akustisch gebauten Jesuitenkirche und endlich
bei den Wechsclgesängen im Pontisikalamt, Ein Sachkenner

und Bernfömnsiker, Herr Schildknecht, der als Schüler eines

Haberl in Regensbnrg an der Quelle saß, spendet im „Schweiz.
Erziehnngöfrennd" dem von den HH. Alumnen des Priester
seminars unter der Direktion von Hochw. Hrn. Wüest vorge-
tragenen Choralgesang großes Lob. Wir stimmen bei und doch

glauben wir, daß durch jahrelange tägliche Uebung, wie dieß

nur in Klöstern (Benron und a, O.) der Fall sein kann, der

heilige Choralgesang noch mehr in Fleisch und Blut überginge
und noch leichtern Fluß und mehr Abrnndnng, Natürlichkeit
und Vollkommenheit erlangte. Immerhin haben die HH.
Alumnen ihre Sache tüchtig ausgeführt. Daß sie an Herrn
Wüest den richtige» Kenner und Leiter haben, dazu ist ihnen
aufrichtig Glück zu wünschen.

Der feierlichste Moment der 2. Generalversammlung war
aber das von unserm verehrten Oberhirten zelebrirte Pontisikal-
aint. Die hiebel aufgeführte grandiose älissa estorniis von
Dr. Fr. Liszt repräsentirt ein bedeutendes Stück moderner

Musik und ist ein musikalisches Meisterwerk, dessen Wiedergabe
die höchsten Anforderungen stellt und mit den größten Schwierig-
kciten verknüpft ist, deren Bewältigung nur den allerbesten

') Vergleiche dessen Schrist: „Tos kgl. bayerische Ciiltn-uiiiiistc-
rinm zc." S. 7S.



Kirchenchöre» gelingt. In die Einzelheiten derselben gehen wir
absichtlich nicht ein. Das als tlllol'toi'inm eingelegte vier-

stimmige lnvsni vnvill von Stehle nahm sich wie ein präch-

tiger Guß ans Ueberhaupt alle GesangSvvrträge des tit.
Slistschors zierte und verschönte eine musterhafte Aussprache

und was die Seele des musikalische» Vertrags ist, die Dynamik.

Es könnte uns der eine und andere entgegenhalten: das

mag sein, dass in Lnzern schön gesungen wnroe, aber bei uns

läßt sich das nicht machen und wenn man auch von der cä-

cilmnische.i Kirchenmusik zugeben muß, daß sie den liturgischen

Vorschriften entspricht und daß sie theoretisch naansechtbar ist,

so muß doch von ihr gesagt werden, sie sei im Ganzen un-

durchführbar und unpraktisch.— Das nimmt sich so ans, wie

wenn ma i sagte, das Studium des hl. Thomas von Aguin ist

unpraktisch. Wie haltlos diese letztere Behauptung wäre, liegt

ans der Hand und jüngst in der Sitzung der St. Thomas-

akademie in Lnzern vom 11. März ist n. A. auch dieser Ein-

wano beseitigt worden. H Daß das Studium des hl. Thomas

unpraktisch sei, ist auch geschichtlich unbegründet. „Diese Theo-

logie (des Aqninatens blieb nicht blos in der Schule, sie

drang hinaus in das Leben, sie wurde gepredigt, sie bildete die

Grundlage der ascetischen Bücher." ^ Wie mit dem in unserer

Zeit erneuerten Studium der beiden Summen des hl. ThomaS,

so verhält es sich ähnlich mit der in Folge des Studiums der

Werke Palästrina's und der andern alten Meister erneuerten,

cäcilianischen Kirchenmusik. Beide Bewegungen sind vom

gleichen Geist getragen. „Palästrina nimmt gegenüber dem

Choral eine ähnliche Stellung ein, wie Thomas von Aqnin

zur hl. Schrist uno den Kirchenvätern; es ist Palästrina
gleichsam der „Thomas der Kirchenmusik". Und wie jeden-

falls alle Theologie und christliche Philosophie ans Thomas

reflcktiren, ans ihm fußen und weiterbauen muß, weil seine

Prinzipien die richtigen und in ihm die Summe der patristi-
scheu Weisheit aufgenommen und concentrirt ist: so muß auch

alle wahre Kirchenmusik auf Palästrina reflektiren, ihn ftn-
diren, reproduzier», wohl auch nachahmen, wenn sie ihn auch

nie erreicht, vor allem aber aus ihm w.lterbanen." Ob die

cäcilianische Reform durchführbar? — Hierauf hat Herr Diö-
cesanpräseS Walther die zutreffende Autwort gegeben. In
der bayerischen Abgeordnetenkammer am 9. Februar 1886 sprach

Sladtpfarrer Knoll: „Wenn man glaubt, es sei die Cäcilien-

musik so fürchterlich, so ist das nicht wahr. Es gibt überall

solche Cäcilienmnsik; freilich braucht sie nicht eine solche zu

sein, wie die Cäcilien-Aufführungen z. B. in Münster, Baden

und Luzern bei dem großen Cäcilienfeste. Das sind eben oberste

Meisterwerke, die da aufgeführt worden sind. Es braucht nicht

Alles ans der höchsten Stufe zu stehen. Wenn man glaubt,

es sei in Landgemeinden unmöglich, nach kirchlichen Vorschriften

') „Kirch.-Ztg," 1890, Nr. 13.

S. Dr. Math. Schneid „Die Philosophie des hl. Thomas von

Aquin und ihre Bedeutung für die Gegenwart". S. 8l. ^Wnrzlmrg 1881.

Pvrtinann, „Kirchenmusikfrage", S. 49.
ch „Erinnerung an die Erste Generalversammlung", S. 24.

sich zu richten, so kann ich das nicht zugestehen. Es muß ja

die Kirchenmusik nicht überall wie in Münster, Regensburg

und andern Orten mit den reichsten Mitteln ausgeführt werden;

eS kann ja Manches ganz gut und recht sein, wenn es auch

nicht das Vollkommenste ist. Es gibt ja Gemälde verschiedener

Art, es braucht nicht ein jedes ein Raphael zu sein, es kann

der nächstbeste Maler auch Etwas schaffen, was ganz gut und

erbaulich ist." ')
Neber das auf der 2. Generalversammlung gesprochene

Wort können wir uns kurz fassen. Denn die Festpredigt des

Hoch v. Pfarrer Schmid in Weltingen liegt bereits im Wort-
laut gedruckt vor. Auch die beide» vorzüglichen Referate der

Herren Professor Pvrtinann und Stadtpfarrer Stammler von

Bern, von denen das eine einen philosophisch dogmatischen und

das andere einen historischen Teint hatte, sollen in diesem Blatle

in extenso erscheinen. Der Hr. Correferent sprach ans dem

Herzen der ganzen Versammlung, als er dem ans der 2. General-

Versammlung anvesenocn und mitwirkenden Hochwürdigsten

Bischof Leonard im Namen des Oiözesau-Cäcilienvereinö dankte,

worauf die Versammlung zum Zeichen der Zustimmung von

ihren Sitzen sich erhob. Herr Breiteubach referirte über die

Organistenschnle. Unser 2. Vizepräsident, Herr Pfarrer Fröhlich,

spricht ebenfalls im Namen Aller Herrn DiözcsanpräseS Wallher
den wohlverdienten Dank ans für die vielen Mühen und Bor-
arbeiten auf die 2. Generalversammlung. Das bisherige Diö-

zesancomite wurve mit Akklamation wieder gewählt Am Em-

pfangsabend sprachen die Herren Ständerath Schmid-Ronca,

Musikdirektor Arnold und Binkert-Bohrer von Basel. Aus

dem Bankett wurden zuerst verlesen sympathische telegraphische

Grüße von den Herren Referent Ernst von Werra in Bregenz

und Stadtpfarrer Eggensch viler von Solothnrn. Toastirt

wurde hierauf von Professor Vortmanu, vom Hochwst Bischof,

Herrn G. Arnold, Diözesanpräses Walther und vom St. Galli-
scheu DiözcsanpräseS Pfarrer Bischof von Wyl. Auch die

Gastfreundschaft Lnzern's verdient Anerkennung. Namens der

Solothurner sei dieselbe Herrn Stiftskaplan Haberthür in Lnzern

hiemit bestens verdankt.

Und nun mögen die lebenskräftigen cäcilianischen Ideen,
die man in Lnzern auf's Neue liebgewinnen mußte, in alle

Gaue und Thäler der Diözese Basel siegreich einziehen, um

den hl. Kultus unserer Kirche zu heben und zu verschönen,

zur Verherrlichung Gottes und zur Erbauung des gläubigen
Volkes.

Programm
für die X. Produktion des Ciieiliendereius des Kantons

Thurgau am Pfingstmontag den 26. Mai 1890 in der

Kirche zu Aadorf.

vormittag:
UW Uhr: Sammlung beim Gasthof zur „Linde" und Zug

in die Kirche. 9 Uhr: Hochamt: Mssn brnvis in Iron 8.

') Vrgl. „Das kgl bäuerische Cultua-Mniisterinm". S. !29.



vomiiiiei, von Dom. Kümin. Wechsclgesânge: lntioitus,
lZrallunIs und lüommunio, greg. Choral. — 8c'c)ii6n^,

4stimmig gem. von Blieb (abwechselnd mit Choralstrophen). —
Olkertorium von Wilt. — Unmittelbar nach dem Hochamt:

Hauptprobe für die Nachmittagsproduktion. 12 Uhr: Gemein-

schaftliches Mittagessen in der „Linde".

Nachmittag:
'/^2 Uhr: Gemeinsamer Zug in die Kirche. 2 Uhr:

Hanptaufsührnng.

I. AlltlseilMIg.

8onà von G. Merkel in K-mc>II. Orgelvortrag von

Hrn. Stehle von St. Gallen.

» E i n z e l n g e s ä n g e.

1. Chor Bichelsee: Ollkii'wrium III ans das Weihnachts-

fest (Dni sunt t'.völi), 5stim»iig, yon Witt. 2. Chor Fi-
schingcn: älteste licielös, Weihnachlsmotette, von I. Grnber.

3. Chor Sirnach: Uopulv meus, von Vittvria (und Bischoff).

4. Chor Schaffhansen: UnmeiUuUon ll des Charfreitags,

4- und östimmig, von Witt, op. 21, u. 5. Chor Aadorf:

Oàrtoi'nim auf Ostern, von Haller. 6. Chor Tänikon:

Oàl'toi'iuin auf Pfingsten, von Hallcr. 7 Chor: Wein-

selben: t) eor umoiis vieiimn, von Piel. 8. Chor Ricken-

bach: vilUiskt ost, von Wiltbcrger. 9. Chor Bischofszell:

Introilus: Oiloxisli (Choral) und K^rie ans dem iniss»

?upi« iVIuroelli, von Palestrina (4stimmig bearbeitet durch

Anerio). 1l). Chor Wàngi: llioriu aus der Jubiläums-
Messe, op. 42, von G. E. Stehle, 4stimmig. 11. Chor

Frauenseld: ^cl suerum eon lesu, von Stehle.

II. Abtiseilung.

tVtl.i«xio über das Lied: „O Christ hie merk", von E.

Stehle; vorgetragen vom Componisten

Allgemeine Gesänge.
l. Vesper von Oswald JooS, op. 12. 2. Jesus am

Oelberg, von B. Klein, 4stimmig, Mänucrchor. 3. l?Ioriosu8

veus, 4stimmig, gem. Chor, von Fricdr. Schmidt. 4. Mitten
wir im Leben sind, einstimmig mit Orgclbegleitung (nach dem

Neclia vit» des Notker BalbuluS).
An den allgemeinen Gesängen betheiligen sich die Chöre:

Aadors, Bichelsee, Bischofszell, Dußnang, Fischingcn, Frauen
ield, Gültingen, Rickenbach, RomanShorn, Sirnach, Sulgen,
Tänikon, Wängi, Weinfelden, Welfensberg und Werthbühl, im

Ganzen 16 Chöre mit circa 259 Stimmen. Dirigent: Herr
Domkapellmeister Stehle.

Kirchliches ans Oesterreich.

Der österreichische Episkopat hat eine Denkschrift an die

Staatsregierung gerichtet über verschiedene Punkte der staatlich-

kirchlichen Gesetzgebung. Indem die „Köln. Volksztg." davon

Anlaß nimmt, bespricht dieselbe die Gesetzgebung in Oesterreich
in Beziehung auf die Ehe, die Schule und die An-
st ellu n g, resp. Abberufung der Geistlichen.

'»!)

Diese Darstellung ist für uns deövcge» von großem I l ressc,

weil sie ein getreues Abbild unsere r staatS kirchlichen 'Be-

stimmungen in den betreffenden Materien gibt, nur mil dem

Unterschiede, daß in der freien Schweiz mit der obiigi orischen

Civilehe, der consessionSloscn Schule u j. w die Kirhe noch

mehr geknechtet ist, als in Oesterreich. Wir lasst» hier den

Artikel der „Köln. VolkSztg." theilweise solgin, es bic'en sich

dem Leser von selbst treffende Vergleichnngspnnktc mit unserer

schweizerischen Gesetzgebung.

In Oesterreich befindet sich die katholiche Kirche schon seit

Jahren in leidendem Zustande. Manche Gesetze, die seit zwei

Jahrzehnten im Reichsrathe fabricirl wurden, sins den be-

stehenden kirchlichen Gesetzen schnurgerade cntgcgcngeictzt. Dazu

gehört zunächst das E h e g e s e tz vom 25. Mai 1868. Durch

dasselbe wurde die Gerichtsbarkeit in Ehesachen der Katholiken

den geistlichen Behörden entzogen und den weltlichen Gerichts-

behördcn überwiesen. Da nun aber die von der Kirche auf-
gestellten Ehehinoernissc nicht ganz dieselben sind, wie die vom

Staate ausgestellten, so mußte es vorkommen, daß eine vom

Staate als gültig anerkannte Ehe von der Kirche als ungültig
erklärt werde» muß. Damit nun auch solche Leute, die eine

vom Staate als gültig erklärte Ehe eingehen wollen, wenn

selbe auch nach den katholischen Grundsätzen ungültig ist, hei-

rathen können, ist ihnen die Civil Ehe gestattet Wenn der

Staat nur sagen würde: jene Leute, die aus der katholischen

Kirche auStreteu wollen, können aus derselben anstrcten, so

bald es ihnen beliebt, so würde dadurch die katholische Kirche

nicht viel Schade» erleiden. Wenn aber der Staat den Katho-

liken, die eine nach katholischen Gesetzen ungültige Ehe ein-

gehen wolle», sagt: ja, ihr könnt schon heirathen und könnt

doch Katholiken bleiben, so ist daö jedenfalls mehr, als wozu
der Staat berechtigt ist. Das heißt so viel als: der Staat
bestimmt, was katholisch ist, und nicht die Kirche. Wenn ein

Vater seinen Kindern sagt: ihr braucht cucrc Mutter wedcr zu

ehren, noch ihr zu folgen, so müssen in einer solchen Familie

arge Früchtlein heranwachsen. Das Gleiche muß geschehen,

wen» der Staat seinen Unterthanen sagt: ihr branäu euch »in
euere geistlichen Borgesetzten nicht zu kümmern. Das nämliche
vierte Gebot Gottes, welche« befiehlt, Vater und Mutter zu

ehren, befiehlt a»ch, die geistliche und die weltliche Obiigkcit
zu achten.

Man hatte seit Jahren in Oesterreich eine ganz unbe-

gründete Furcht, als wollte die Kirche über den Staat herrsche».

Aus lauter Furcht vor der Kirche erniedrigte man sie zur Magd
des Staates. Eine solche Kirche kann ihre hohe Ausgabe, die

Menschen zum Himmel zu führen, nicht erfüllen. Wir sehen

das z. B. an der russischen Staatskirche. Zu ähnlichen Zu-
ständen muß auch in Oesterreich allmälig das Schulgesetz
vom 25. Mai 1868 und das Gesetz zur Regelung der äußer»

Rechtsverhältnisse der katholische» Kirche vom 7. Mai 1874
führen. Ersteres übergibt dem Staate die Kinder mit Leib

und Seele. § 1 besagt: „Die oberste Leitung und Aussicht
über das g e s a m m t e Unterrichts- und Erziehungs-Wesc»
steht dem Staate zu, und wird durch die hierzu gesctzlicb bc-
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rufenen Organe ausgeübt." § 2 sagt dann wohl, dag die

Besorgung, Leitung und unmittelbare Beaussichtignng des Rcli-
gionS-Unterrichtes und der Religions-Uebungen in den Schule»

der betreffenden Kirche überlassen bleiben. Die Kirche darf
also wohl ein Bißche» ReligionS-Unterricht in den Schulen er-

theilen (wohlgemerkt zwei bis drei Stunden in der Woche),
aber erziehen, das darf sie nicht, daS steht dem Staate zu.
Weiter sagt § 2: „Der Unterricht in den übrigen Lehrgegen-

ständen in diesen Schulen ist unabhängig von dem Einfluße
jeder Kirche oder Rcligions-Gesellschaft."

Damit auch Juden und Protestanten an ganz

katholischen Schulen als Lehrer angestellt werden können, be-

sagt § 3 : „Die vom Staate, von einem Lande oder von Ge-

meinden ganz oder theilweisc gegründeten oder erhaltenen Schulen
und Erziehnngs-Anstalten sind allen Staatsbürgern ohne Unter-

schied des Glaubensbekenntnisses zugänglich." § 6: „Die
Lehrämter an den im § 3 bezeichneten Schulen und Erziehnngs-

Anstalten sind für alle Staatsbürger gleichmäßig zugänglich,

welche ihre Befähigung hierzu in gesetzlicher Weise nachgewiesen

haben." Also Juden und Protestanten können rein katholische

Schulen besuchen und können an solchen als Lehrer fnngircn,
sobald sie vor den Staatsbehörden tao Examen abgelegt haben.

Es ist vorgekommen, daß mit Rücksicht auf diese Bestimmungen

das Kreuz ans den Schulen entfernt oder mit Rücksicht auf

einige Proteslantenkindcr das Ave Maria beseitigt wurde. So
hat Cultusminister v. Gautsch erst vor kurzem verfügt. Das

religiöse Gefühl der Katholiken aber darf durch die liberale

Presse Tag für Tag auf das empfindlichste verletzt werden.

Wo ist da die so vielfach gerühmte Gleichberechtigung aller

Staatsbürger vor dem Gesetze? Aus lauter Toleranz sind die

Katholiken in Oesterreich das Aschenbrödel geworden oder viel-

mehr von der Regierung zum Aschenbrödel gemacht worden.

Aber vielleicht schweigt der Staatsanwalt auch dann still, wenn

katholische Zeitungen über die Schnur hauen? O, da findet

er gleich den zutreffenden Paragraphen im Strafgesetzbnche, der

bestrafte Redakteur gilt dann gleich als ein unruhiger Kopf,
wird oft noch von den Katholiken veriehmt und hält endlich

den Mund. Darin liegt auch ein Stück Erklärung für öfter-

reichische Preßverhältnisse.

(Schluß folgt

Kirch en-Cl;ronik.
SolothlMl. Am 18. Mai hat der Hochwst. Bischof

Leonard in der geräumigen Kirche von Hägendorf die hl. Fir-
»inng gespendet. Am Morgen waren 400 und Nachmittags
bei 860 Firmlinge. Der Zndrang des Volkes aus dem ganzen

Gän war außerordentlich.

— Dr. Louis Rippstein ans dem Kt. Solothnrn, aber

gebürtig aus Dclsberg, hat vorige Woche in Rom von Sr.
Eni. dem Cardinal-Vikar die Priesterweihe empfangen und am

18. Mai in der Kapelle der Theodosiusschwestern unter Assi-

stenz seines Bruders Leo Rippstein, Vikar in Bern, die erste

hl. Messe gelesen. Der Cardinal-Vikar hat die Ehrenpredigt

gehalten. Die Schweizerkolonie war bei der Feier zahlreich

vertreten, welche durch den Gesang der Germaniker verschönert

worden ist.

Luzer». Beromünster. (Corresp.) Trotz vielfacher

Befürchtungen war die Witterung am letzten Auffahrtsfeste

herrlich und milde und die Wege frei von dem leidigen Staube.
Darum war auch die Betheiligung an hiesiger Prozession eine

außerordentlich große von Nahe nnv Ferne. Zu Tausenden

strömten namentlich die fromme Bevölkerung ans dem benach-

harten schönen Aargan herbei und zwar selbst auch aus dessen

entferntesten Ortschaften. Schon am Vorabend bemerkte man

ganze Schaaren von heranziehenden Wallfahrern, andere bc-

nutzten die Nacht zur Herreise und Morgens 4 Uhr waren die

Räume der hiesigen Gotteshäuser überfüllt von Andächtigen,
die den Frühgottesdiensten beiwohnten und Viele von ihnen die

hl. Kommunion empfingen.

Morgens 5 Uhr begann der feierliche Zug mit dem Aller-
heiligsten und bewegte sich, abwechselnd singend und betend,

durch blühende Wiesen neben festlich geschmückten Hänlern und

unter mehr als ein Dutzend geschmackvoll erstellten Triumph-
bogen, bei denen jedesmal der feierliche Segen ertheilt und von

der Musik ein Stück gespielt wurde.

Mit besonderer Befriedigung lauschten die andächtigen

Schaaren sowohl im „Schlößli" als in Rickenbach den er-

hebenden Worten des Hochw. Hrn. Ehrenprcdigcrs, Direktor

Knnz, der es so wohl verstand, in schönes Gewand und in

volksthümlichcr Weise die ernsten Wahrheiten zu kleiden.

Imposant war, wie immer, der Einzug in Rickenbach und

noch schöner im Flecken Münster, wo man gegen 2'/s Uhr mit

266 Berittenen und Tausenden von Andächtigen und Zuschauern

anlangte und die Ortschaft und die Stift unter zweimaliger

feierlicher Segensspendung unter dem Geläute sämmtlicher 16
Glocken und unter den Klängen der Musik durchzog.

Möge der Allgütige diesem feierlichen Glaubensbekenntnisse

und dem vertranungsvollen Gebete die erflehte Hilfe und Gnade

in reichster Weise spenden!

Nkuenbnrg. Laut Gesetz und Verfassung mußten die

römischen Katholiken von La Chaux-de-Fonds zur Kirchgemeinde

betreffs der Pfarrwahl eingeladen werden, da beide Parteien
als eine Confession gelten und sind vor 14 Tagen auch ein-

geladen worden und dabei erschienen. Da es sich aber zeigte,

daß sie weitaus die Mehrzahl bilden den Altkatholiken gegen-

über, hat die Regierung von Nenenbnrg bestimmt, daß nur die

Altkatholiken an der Wahl Theil nehmen können. Der alt-
katholische Pastor ist daher am letzten Sonntag bereits ein-

stimmig wieder gewählt worden.

Deutschland. Der Magistrat von Berlin hat eine Bau-
stelle für die neue katholische Sebastianskirche auf dem Garten-

platz angewiesen und einen Beitrag von 56,666 Fr. beschlossen.

— Da der Prinzregent durch ein Schreiben an den Erz-
bischof von München den bestimmten Wunsch ausgesrocheu hat,
daß der Katholikentag nicht in München stattfinde und sogar
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ernstliche Maßregeln dagegen angedroht hat, wird die allgemeine

Katholikenversainmlung nicht in München abgehalten.

— Württemberg. Der „Blut-Ritt" z n Wein-
garten, 16. Mai 1890. (Korrespondenz ans der Diözese

Roiten b n r g für die „Schw. K.-Ztg") Die I n b i
l â n m s s c i e r zu W ei » g a rte n gcstalteie sich zu einer

glanzvollen Kundgebung katholischen Bewußtseins. Am Freitag
nach Christi Hiniineliahit des Jahres 1090 erhielt die Kirche
der einstens durch viele Jahrhunderte bochberühniten B e n e dik-
ti» er Abtei Weingarten, von Jnditha, Herzogin von Alt-
dors-Weingarten und Königin von England, jenen kostbaren

Schatz der hl. Bl ntrcliq nie, welchen ihrValer Balduin V.,
Graf von Flandern, von Kaiser Heinrieb auf dem Todbette

(1056) als Zeichen der Versöhnung empfangen halte. All-
jährlich wird zu Weingarten am Freitag nach Christi Himmel-
fahrt diese heiligste Reliquie, welche der Kirche auch nach der

Klosteraiifhcbnng noch geblieben, in feierlicher Flur-Pro-
z e s s i o n herumgetragen. Dies Jahr gall es das a ch t-

hundertjährige Jubiläum (1090—1890) der Scheu-

knng dieses kostbaren Gnadenschatzes in würdiger Weise zu

feiern, und dicje Feier, begünstigt durch herrliche Frühlings-
tage und ausgezeichnet durch die Theilnahme des Hochwüedigsten

Weihbischosö i)i'. Wilhelm von Reiser — in Vertretung
des würdigsten greisen Bischofs Karl Joseph von H e f ele —
gelang auf das Vortrefflichste. Die Jubiläumsfeier dauerte

fünf Tage, begann Sonntag den 1l. Mai und endete Freitag den

16. Mai. An der Schlnßprozession nahmen über dreißig-
tausend Pilger Antheil, darunter 617, die zu Pferd der

hl. Reliquie das Ehreugeleite gaben. Während der fünf Fest-

tage sah Weingarten über hunderttausend fremde
Pilger; die Anwesenden des letzten Tages allein wurden auf

45,000 geschätzt.

Die Predigten, von Sonntag bis Donnerstag täglich drei,

am Morgen, Mittag und Abend, hielten hervorragende Kanzel-
redner aus dem Benediktiner- und Kapuziner-Orden. Unter

diesen zeichnete sich ganz besonders aus der Hochw. Alban
aus Beuron, der alltäglich Abends 7 Uhr predigte. Ein-
sender dieser Zeilen konnte zwar nur die Schlußpredigt —
Donnerstag Abends — anhören, aber genug, um zeitlcbendS

dieses Predigers mit Bewunderung zu gedenken. Alban sprach

über den Text i » m iski'ieorciis Domini super omniki opeiu
esus — Gottes Erbarmen geht über alle seine Werke!" Die
berühmte, großartige Kirche Weingartens faßt mitsainnit den

Gallerten bequem 8 bis 10,000 Menschen. Diesen Abend

aber, wie auch beim Pontifikalanit, am Freitag nach dem „Blut-
Ritt" (Prozession), war die Kirche so gedrängt voll, daß die

Zahl der Gläubigen in derselben auf 17,000 geschätzt wurde

und zwar mindestens zwei Dritthcile Männer aus allen

Ständen, darunter viele Soldaten und Offiziere. Die ehe

maligen Klosterräunilichkeiten bergen gegenwärtig ei» Württem-

bcrgischcs Infanterie-Regiment. Der Höchst-Cominandircndc

desselben hatte gestattet, was viele Jahre lang nicht mehr der

Fall gewesen sein soll, daß das hl. Blut bei der Rückkehr der

Prozession in dem großen Kasernenhofe (vom Hochwst. Bischöfe >

in Empfang gcnoinineii werden konnte.

Näheres über das hl. Blut zu Weingarten in einer

nächsten Nummer der „K.-Ztg." Der als Historiker bekannte

Pfarrer K. A. B u s l von B ave n d o r s hat als Jubiläunis-
sestschriit eine urkundliche Geschichte der hl. Blutreliqnie heraus-

gegeben — Ravensburg, bei Dorn 1890.

Perjonal-Ehronik.
Olttmldcn. Hochw. Hr. I o s. A n t. O mli n, (geb.

1815) seit 20 Jahre» Pfarrer in Sächseln, ist am 17. Mai
gestorben. Seit Jahren von schweren körperlichen Leiden heim-
gesucht, hat er jüngst resignirt. kì I.

Kerder'scHe Kertcrgslicrndl'inig, Zireiburg im Mreisgnu.
Soeben ist erschienen und durch alte Buchhandlungen zn beziehen i 14

Hans Jaliob, L>., Jesus von Wazarelh, Gott in der Welt und im Sakramente.
Sechs Predigten, gehalten in der Fastenzeit 189t) in der Kirche St Martin zn Freiburg
Mit Approbation des Hochw Herrn Erzbischofs von Freiburg, gr 8°. l 14' n. 99 S.) Fr.

Scherer, P. B fBencdittiner von Fiecht, Bibliothek siir Prediger. Herausge
geben in, Verein mit mehreren Kapitnlareu desselben Stiftes. Mit Avprobation des

Ho inv Herrn Erzbischofs von Freiburg, sowie der Hochw Ordinariate von Brixen. Bud-
weis, Mttnchen-Freisiug, St. Pötten nue Salzburg. >9 —29. Lieferung gr. 8° flU Bd.
S. 529-748., à Fr. I. 35. — Erscheint in 8 Banden oder ca til) .Lieferungen à 9 bis 7

Okiavboge». Preis jeder Lieferung Fr. t. 35.

Schwill, Dr. I., Katholische Sonn- und Ichtagspredigten. Mit Apprà
dation des Hochw. Herrn Erzbischofs ven Freiburg. Erster Jahrgang, Vierte
Anst a g c. lXII n. 8l«) S.) Fr. 3; geb. in Halbsranz Fr. 9. 9». — Früher erschien :

— Zweiter Iah gang. Dritte Aufl. 8". < Vttl u. 974 S.) Fr. 8. 90; geb. Fr. 19.85.

If i r m - S ch e i n e
sind vorräthig in der Buchdruckern

Burkard H Frölicher in Solothurn.

Bei der Expedition der „schw.iz. .tkirchz»
zeitung" ist zn haben i

Die Kirche,
Killssmitte! für dm katellietisà iliMrM

Sekundär- und höhern Prima schulen

von

Arnold Walther.
Tvinknpla».

Zweite Auflage.
39 Seiten fein brofchirt Preis per Exemplar

2V Cts.

Mehknnnchen,
Kostienlmpset mit Ausheber hsehr

zweckentsprechend),

Kcindwascbgefäße für Sakristeien

empfiehlt höflichst

If. I. Dliedemann,
131° Ziungießer, S ch a f f h au s e n.
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5t. 5r«mci8eu8 von A88Ì8I, mit Kesponsorien-Debeten und Denlcsprüchen
v.rsin der heiligen Kindheit, mît Deschicbte uncl Ltaluten
IVi.îsiî» vom Ziege, mit Psalmen, Debeten und Ablässen
Ktari.i, Königin ds8 heiligen kio8snkrsn?k8
IVlaria. vom öerge l?armel, mir Descbicbte, (Redeten und ^blass-àdacbten
IVIaria. von der immerwährenden tiilfg. mit Andachten und Idtanei-àdacht
l)n88eibe. mit Descbichte, dieitaxi^er /Vndacbt

und^
Ablässen

5t. ^>Kol«IU8 von loisntino. mit Debeten für die liehen Verstorbenen
lauf.Andenken (d'aufe Lbrisci), mit d'aufxelübde und Gebeten
Leicht-Andenken (der Verlorne Lobn), mit /Vnleitunx und kerrachtunx
(ommunion-Andenicen (LhrisMs spendet dem bl. ^oliannes die (Kommunion), mit Lin-

LH:i8tU8 um Kreu? (nach Velasgue?), mir TXnempfetdunx und ^Vhlassxebeten
8t. fran? v. 8îìlv8. lîischof, nut kebensbeschreibunx, gebeten, Fürbitte u. Denksprüchen
Köttiiohe8 Kind 1e8U8. mit Unterricht und Deheten nebst .^blassen
Kino l^ardt. mit Unterricht und Oebelen nebst kieder ìiud ^Vblìissen
8t. IrinatiU8 von t.o^ols. mit (Gebeten und Kernsprücben des Heiligen -

Lommunion-Andenken (Lkristus mit Xelck und Dostie), Rundbild mir Linset?unx,

tier? IVlarilt (kendant /u Der/^esu von /c. Kattoni), mit Andachten und ^.blassxeketen
firmung8-AndsnKen (Lendunx des heilixen (Geistes), mit Gebeten 2UM heilixen Deist

und /Vusspendunx der heilixen I^iimunx
Köttllohe8 tier? iv8U (nach Deschvvanden), mit ^Veihexebet und Ablassen
KI. tier? lilarià (nach Deschwanden), mit Gebeten xur Verehrunx IVlaria, mit Ablässen
tier? 1S8U (nach Kattoni) und d<18 Heilig8ts tier? tk8U (nach ^laria ^larxaretha

^.laco^ue), mit i3 Leiten ^exl, Weihexebet, Abbitte und ^tif-pfertinx
lZhri8tu8 bk8ohU?t die hl. Kirche gegen den bö8en peind. mit dem in der kncyclica kapst

I^eo XIII. vom 25. Dec. rL33 enthaltenem Debet, in I_.ichtdruck4àchiieichen-I''ormat)

îriick und lsxvedilwn >'»" Vurkard >lii ^rölicher in Solothurn.


	

